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Zusammenfassung

Videospiele gelten in Deutschland als Kulturgut und sollen als solches geschützt 

werden. Dazu gehört auch die langfristige Erhaltung des digitalen Mediums. In 

diesem Artikel geht es um die urheberrechtlichen Herausforderungen, die dabei in 

Deutschland auftreten. Auf die Beleuchtung der einschlägigen Regelungen folgt eine 

Untersuchung, inwieweit Kulturerbe-Einrichtungen zur Erhaltung und Archivierung 

von Videospielen berechtigt sind. Es zeigt sich, dass der Kopierschutz ein großes 

Hindernis darstellt, da die Umgehung nur in bestimmten Fällen erlaubt ist. Des 

Weiteren wird deutlich, dass der Besitz der zu erhaltenden Werke im Bestand der 

Kulturerbe-Einrichtungen ihre Arbeit erleichtern kann. In den Besitz von nicht ver-

fügbaren Videospielen zu gelangen, gestaltet sich allerdings weiterhin als Herausfor-

derung.

Bei dem vorliegenden Artikel handelt es sich um einen leicht überarbeiteten Aus-

schnitt aus einer Bachelorarbeit, in welcher der Frage nachgegangen wird, wie 

Videospiele erhalten werden können. Neben der rechtlichen Lage werden dort 

außerdem technische Aspekte bei der Erhaltung von Games sowie Projekte mit dem 

Ziel der Bewahrung dieses Kulturguts untersucht.
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Game over?

Legal aspects concerning the preservation of video 
games

Abstract

In Germany, video games are considered cultural property. Their protection as such 

includes the long-term preservation of this digital medium. This article deals with 

the copyright challenges that arise in Germany. The inspection of the relevant regu-

lations is followed by an examination of the authorizations of cultural heritage 

institutions dedicated to the preservation of video games. It turns out that technolo-

gical protection measures are a major obstacle because circumvention is only per-

mitted in certain cases. Furthermore, it becomes clear that the possession of games 

in the inventory of cultural heritage institutions can facilitate their work. However, 

obtaining video games that are not available remains a challenge.

This article is a chapter from a bachelor's thesis that examines the question of how 

video games can be preserved. In addition to the legal situation, the thesis also 

examines technical aspects of game preservation and projects dedicated to the 

protection of this cultural property.

Keywords: Video Games, Games, Digital Games, Preservation, Cultural Property, Copyright, 
Abandonware 

API – Studentisches Magazin der HAW Hamburg

2

DOI: 10.15460/apimagazin.2024.5.1.162

Januar 2024 | Bd. 5 Nr. 1 | Artikel 2Publiziert von Hamburg University Press

http://www.api-magazin.de
https://doi.org/10.15460/apimagazin.2024.5.1.162
https://hup.sub.uni-hamburg.de/oa-pub


API – Studentisches Magazin der HAW Hamburg

3

DOI: 10.15460/apimagazin.2024.5.1.162

Januar 2024 | Bd. 5 Nr. 1 | Artikel 2Publiziert von Hamburg University Press

1 Einleitung

Das Urheberrechtsgesetz (UrhG)1 regelt den Schutz von literarischen, wissenschaft-

lichen oder künstlerischen Werken und ihrer Urheber*innen. Voraussetzung für 

diesen Schutz ist, dass es sich dabei um Werke im Sinne des UrhG, also „persönliche 

geistige Schöpfungen“ (§ 2 Abs. 2 UrhG) handelt. Persönlich bedeutet, dass sie von 

Menschen erschaffen worden sein müssen, auch unter Verwendung maschineller 

Hilfsmittel (Bisges 2022, in: Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap.1, Rn. 154 f.). Geis-

tig meint, dass das Werk Gedanken ausdrücken und anregen soll (Schulze 2022, § 2, 

Rn. 12); es ist das Gedankengut, das geschützt wird und nicht der körperliche Gegen-

stand, auf dem es abgelegt worden ist (Bisges 2022, in: Bisges: Handbuch Urheber-

recht, Kap. 1, Rn. 10). Weitere Bedingungen sind, dass das Werk über die Sinne 

wahrgenommen werden kann, der Gedanke also bereits zum Ausdruck gebracht 

worden sein muss (Bisges 2022, in: Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap. 1, Rn. 161; 

Schulze 2022, § 2, Rn. 13), und dass das Werk auf eine bestimmte Art und Weise 

individuell sein muss, also sich in Kreativität und Originalität abheben muss (Bisges 

2022, in: Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap. 1, Rn. 162).

Der kulturelle und künstlerische Wert von Games ist allgemein bekannt (Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz 2023; Huberts und Zimmermann 2020). 

Auch handelt es sich dabei um menschengemachte Erzeugnisse mit (meist) geisti-

gem Inhalt, die mit den Sinnen (und technischen Hilfsmitteln) wahrgenommen wer-

den können und darüber hinaus an Kreativität manchmal kaum zu übertreffen sind. 

Auf den ersten Blick scheinen sie also als zu schützende Werke unter diese Definition 

zu fallen. Laut § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG gehören Sprachwerke in Form von Computerpro-

grammen tatsächlich zu den geschützten Werken. Nur sind Games nicht ausschließ-

lich Sprachwerke; vielmehr setzen sie sich aus einer Mischung aus verschiedenen 

medialen Formen zusammen: darunter Text, Musik und Film. Viele Spiele benötigen 

sogar wenig bis überhaupt keinen Text, um verstanden zu werden. Es muss hier 

zwischen dem tatsächlichen Sprachwerk, verfasst in Programmiersprache, und „des-

sen Darstellung am Bildschirm“ (Bisges 2022, in: Bisges: Handbuch Urheberrecht, 

Kap. 1, Rn. 108), die zwar auch Sprachwerk sein kann, aufgrund ihrer multimedialen 

Natur aber meist darüber hinausgeht (Bisges 2022, in: Bisges: Handbuch Urheber-

recht, Kap. 1, Rn. 108), unterschieden werden. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG meint mit 

Computerprogrammen also nicht Games als Ganzes und auch nicht das, was 

Gamer*innen am Bildschirm davon wahrnehmen, sondern den Programmcode der 

Software. § 69a Abs. 3 UrhG legt fest, dass Computerprogramme bzw. Software nicht 

ihrer qualitativen bzw. ästhetischen Eigenschaften nach Schutz genießen, sondern 

die Individualität entscheidend ist (Bisges 2022, in: Bisges: Handbuch Urheberrecht, 

Kap. 1, Rn. 182; Dreier 2022, § 69a, Rn. 26). Nun sind Games natürlich Software; sie 

sind aber auch mehr als das (Imhof 2022: in Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap. 5, 

1  Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 
09.09.1965 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert am 23.06.2021.
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Rn. 108). Welcher Werkart im Sinne von § 2 Abs. 1 UrhG lassen sie sich dann 

zuordnen? Meist, wie bereits angedeutet, mehreren, aber häufig auch gar keiner. 

Zwar lassen sich die einzelnen Bestandteile von Games einzelnen Kategorien zuord-

nen, wie bspw. die Musik, die Texte und eben der Programmcode, doch es lässt sich 

auch argumentieren, dass Games mehr sind als die Summe dieser einzelnen Be-

standteile und als Gesamtwerk betrachtet werden sollten (Brüggemann 2015, S. 697 

und 703). Gerade das (manchmal schwer zu trennende) Zusammenspiel der einzel-

nen Aspekte macht eine eindeutige Einordnung schwierig (Bisges 2022, in: Bisges: 

Handbuch Urheberrecht, Kap. 1, Rn. 102). Bisges stellt allerdings klar, dass die klare 

Zuordenbarkeit keine Voraussetzung für den Schutz des Werkes ist: Auch ein Werk, 

das nicht eindeutig eingeordnet werden kann, kann unter den Schutz des UrhG 

fallen (Bisges 2022, in: Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap. 1, Rn. 102). Videospiele 

gehören also unmissverständlich zu den Werken, die laut UrhG geschützt werden. 

Allerdings gibt es Unklarheiten darüber, in welchem Umfang dies erfolgt (Brügge-

mann 2015, S. 703). Um ein klareres Bild davon zu bekommen, werden im Folgenden 

diejenigen Bereiche des Urheberrechts beleuchtet, die bei der Erhaltung von Games 

von Relevanz sind. Dazu zählen das Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrecht sowie 

die vergleichbaren Regelungen zu Computerprogrammen nach §§ 69a ff. UrhG, die 

Schrankenregelungen zu verwaisten und nicht verfügbaren Werken und die Bestim-

mungen zum Kopierschutz. Abschließend geht es um Ausnahmeregelungen für Kul-

turerbe-Einrichtungen.

2 Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrecht

Das Vervielfältigungsrecht, nach § 16 Abs. 1 UrhG das Recht auf das Herstellen von 

Vervielfältigungen eines Werkes, gehört neben dem Verbreitungs- und Ausstellungs-

recht zu den Verwertungsrechten in körperlicher Form.2 Diese Verwertungsrechte 

liegen ausschließlich bei den Urheber*innen (§ 15 Abs. 1 UrhG). Das bedeutet, dass 

Urheber*innen allein das Recht darauf haben, ihre Werke zu kopieren – dabei gibt 

es keine Begrenzungen bezüglich der Anzahl, dem zum Anfertigen genutzten Verfah-

ren oder der Dauerhaftigkeit der Kopie (§ 16 Abs. 1 UrhG). Zu Vervielfältigungen 

zählen Kopien auf CD-Roms ebenso wie Downloads aus dem Internet auf den eige-

nen Computer (§ 16 Abs. 2 UrhG ; Bisges 2022, in: Bisges: Handbuch Urheberrecht, 

Kap. 2, Rn. 207 f.). Das Vervielfältigungsrecht stimmt hier weitestgehend mit den 

Regelungen für Software nach § 69c Nr. 1 UrhG überein: Das Erstellen von Kopien ist 

das ausschließliche Recht der Rechteinhaber*innen und muss von ihnen gestattet 

werden (§ 69c Nr. 1 UrhG; Imhof 2022: in Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap. 5, 

Rn. 200 ff.).

Dazu gibt es Ausnahmen in Form von Schranken des Urheberrechts. Bei den Schran-

ken des Urheberrechts handelt es sich um Beschränkungen der Rechte der Urhe-

2  Zu den Verwertungsrechten in unkörperlicher Form zählen u. a. das Vortrags-, Aufführungs- und 
Vorführungsrecht (§15 Abs. 2 UrhG).
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ber*innen, die in §§ 44a ff. UrhG geregelt sind und das Interesse der Allgemeinheit 

berücksichtigen sollen (Juraschko 2022, S. 112 f.). Zum Beispiel ist es Privatpersonen 

laut § 53 Abs. 1 UrhG erlaubt, Kopien von Werken zum ausschließlich privaten 

Gebrauch anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen, vorausgesetzt die dazu verwende-

te Vorlage wurde rechtmäßig erworben und es wird kein Kopierschutz umgangen 

(Haupt 2022: in Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap. 3, Rn. 417; Imhof 2022: in 

Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap. 5, Rn. 503). Bei Computerprogrammen nach  

§ 69a UrhG wird im Vergleich dazu von einer Sicherungskopie gesprochen. Eine zur 

Benutzung des Programms berechtigte Person darf diese anfertigen, wenn dadurch 

die künftige Benutzbarkeit gesichert wird (§ 69d Abs. 2 UrhG). Ob hierfür der Kopier-

schutz umgangen werden darf, ist umstritten (Imhof 2022: in Bisges: Handbuch 

Urheberrecht, Kap. 5, Rn. 362; Brüggemann 2015, S. 702).

Auch das Recht zur Bearbeitung eines urheberrechtlich geschützten Werkes ist ein 

ausschließliches Verwertungsrecht, das allein bei den Urheber*innen liegt (Fromm 

und Nordemann 2018, §§ 23/24, Rn. 2). Es gibt verschiedene Arten von Bearbeitun-

gen; bei manchen, wie bspw. bei der Verfilmung eines Romans, erfordert bereits die 

Herstellung dieser Bearbeitung die Zustimmung der Urheber*innen (§ 23 Abs. 2 

UrhG). Andere Bearbeitungen dürfen zwar ohne Zustimmung hergestellt, aber nur 

mit Zustimmung veröffentlicht werden. Das Urheberrechtsgesetz nennt hier Melodi-

en als Beispiel (§ 23 Abs. 1 UrhG). Bei Software bedarf laut § 69c Nr. 2 UrhG hingegen 

jede Herstellung einer Umarbeitung der Zustimmung (§ 69c Nr. 2 UrhG; Dreier 2022, 

§ 69c, Rn. 14).

3 Verwaiste und vergriffene Werke

Wichtige Schrankenbestimmungen, deren Untersuchung sich in diesem Zusammen-

hang lohnt, sind die Bestimmungen zu verwaisten und vergriffenen Werken. Diese 

wurden durch die Verwaiste-Werke-Richtlinie3 auf EU-Ebene vorgegeben und mit 

dem Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren 

Änderung des Urheberrechtsgesetzes4 zu Beginn des Jahres 2014 in Deutschland 

umgesetzt (Lutz und Hieber 2022: in Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap. 3, Rn. 

601).

§§ 61 ff. UrhG regeln die Bestimmungen zu verwaisten Werken. Ihr Ziel ist es, 

bestimmten Institutionen Nutzungen zu gewährleisten, die ihnen sonst nur mit 

Zustimmung der Rechteinhaber*innen erlaubt wären. Damit soll dem Problem be-

gegnet werden, dass Rechteinhaber*innen oft nicht bekannt oder auffindbar sind 

(Lutz und Hieber 2022: in Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap. 3, Rn. 600). Laut § 61 

4  Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes vom 01.10.2013 (BGBl. I S. 3728).

3  Richtlinie 2012/28/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.10.2012 über 
bestimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke (Verwaiste-Werke-Richtlinie), ABl. L 
299 vom 27.10.2012, S. 5-12.
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Abs. 1 f. UrhG dürfen öffentlich zugängliche Bibliotheken, Bildungseinrichtungen, 

Museen, Archive sowie Einrichtungen im Bereich des Film- oder Tonerbes Vervielfäl-

tigungen herstellen und die öffentliche Zugänglichmachung von verwaisten Werken 

umsetzen. Voraussetzung für diese Erlaubnis ist laut § 61 Abs. 2 UrhG, dass eine 

sorgfältige, aber erfolglose Suche nach den Rechteinhaber*innen stattgefunden 

haben muss. An die Suche werden bestimmte Anforderungen gestellt, die in § 61a 

UrhG geregelt sind. Als verwaiste Werke gelten bereits veröffentlichte Werke im 

Bestand der privilegierten Einrichtungen, die noch urheberrechtlich geschützt sind, 

deren Rechteinhaber*innen jedoch nicht ausfindig gemacht werden können (§ 61 

Abs. 2 UrhG; Juraschko 2022, S. 204).

Die Gründe, aus denen ein Werk verwaist, können unterschiedlich sein. Bei Games 

tritt häufig der Fall auf, dass nicht klar ist, wer die Rechteinhaber*innen sind, weil 

zum einen sehr viele Menschen an der Entstehung von Games mitwirken und unter-

schiedliche Rechte demnach bei unterschiedlichen Parteien liegen. Zum anderen 

sorgt der sich stetig wandelnde Games-Markt dafür, dass Firmen sich häufig auflö-

sen, teilen oder aufgekauft werden (Lee 2018, S. 8).

Die §§ 61d ff. UrhG regeln die Bestimmungen zu nicht verfügbaren Werken. Bei 

vergriffenen bzw. nicht verfügbaren Werken handelt es sich laut dem Gesetz über 

die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Ver-

wertungsgesellschaften (VGG)5 um Werke, die „der Allgemeinheit auf keinem übli-

chen Vertriebsweg in einer vollständigen Fassung angeboten“ (§ 52b Abs. 1 VGG) 

werden. Dies wird vermutet, wenn es einer Kulturerbe-Einrichtung „mit einem ver-

tretbaren Aufwand“ (§ 52b Abs. 2 VGG) nicht gelungen ist, ein solches Angebot zu 

ermitteln (§ 52b Abs. 2 VGG). § 61d Abs. 1 UrhG erlaubt Kulturerbe-Einrichtungen 

nach § 60d UrhG u. a. die Vervielfältigung nicht verfügbarer Werke aus ihrem Be-

stand, sofern diese nicht zu kommerziellen Zwecken vorgenommen wird und solan-

ge keine Verwertungsgesellschaft die Rechte an den Werken wahrnimmt (§ 61d Abs. 

1 UrhG).6 Die Voraussetzung dafür ist, dass die Kulturerbe-Einrichtung „im Online-

Portal des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum über die betreffen-

den Werke, deren Nutzung und das Recht zum Widerspruch“ (§ 61d Abs. 3 UrhG) 

informiert hat (§ 61d Abs. 3 UrhG).7 Im Zusammenhang mit der Erhaltung und dem 

Verlust (älterer) Videospiele wird im englischen Sprachraum häufig der Begriff Aban-

donware verwendet. Hierbei handelt es sich nicht um einen juristischen Fachbegriff, 

dennoch soll er an dieser Stelle kurz erläutert und eingeordnet werden. Der Begriff 

ist eine Wortschöpfung aus den englischen Wörtern abandon und software und 

7  Das Online-Portal ist unter folgendem Link aufrufbar: https://euipo.europa.eu/out-of-
commerce/#/.

6  Sie dürfen die Werke außerdem der Öffentlichkeit zu nicht-kommerziellen Zwecken zugänglich 
machen, solange den Rechteinhaber*innen zuvor die Möglichkeit des Widerspruchs gegeben 
wurde (§ 61d Abs. 1 und Abs. 3 UrhG). Da der Fokus in dieser Arbeit jedoch auf der Erhaltung liegt, 
wird dies nur am Rande erwähnt.

5  Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch 
Verwertungsgesellschaften vom 24.05.2016 (BGBl. I S. 1190), zuletzt geändert am 31.05.2021.
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kann mit aufgegebene bzw. verlassene Software übersetzt werden. Der Rechtswis-

senschaftler Khong definiert Abandonware als Werke, die noch urheberrechtlich 

geschützt sind, aber nicht mehr auf kommerziellem Wege erworben werden kön-

nen. Dabei können die Rechteinhaber*innen mitunter bekannt sein, aber aus unter-

schiedlichen Gründen kein Interesse mehr daran haben, ihre Software zu vermark-

ten (Khong 2007, S. 56). Bei Abandonware handelt es sich also meist um nicht 

verfügbare und manchmal auch verwaiste Werke, aber immer um Software. Der 

Begriff hat sich im öffentlichen Diskurs über den drohenden Verlust von (alten) 

Games und ihre Erhältlichkeit auf illegalen Download-Seiten, sogenannten Aban-

donware-Plattformen, eingebürgert (siehe als Beispiele dazu Schischka 2013 und 

Rentrop 2006).

4 Technische Schutzmaßnahmen

Technische Maßnahmen, die dem Schutz eines durch das Urheberrecht geschützten 

Werkes dienen, werden im Urheberrechtsgesetz folgendermaßen definiert:

Technologien, Vorrichtungen und Bestandteile, die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, 
geschützte Werke oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände betreffende 
Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt sind, zu verhindern oder einzuschränken (§ 
95a Abs. 2 Satz 1 UrhG).

Im Englischen wird von technological protection measures, kurz TPMs, gesprochen 

(Lee 2018, S.3), im Deutschen umgangssprachlich vom Kopierschutz. Dieser kann 

bspw. in Form einer Zugangskontrolle oder als Mechanismus zur Kontrolle der Ver-

vielfältigungen auftreten (§ 95a Abs. 2 Satz 2 UrhG). Auch der Einsatz von Online-

Servern, mit denen sich Gamer*innen zum Spielen bspw. über einen Account verbin-

den müssen, zählt zu den technischen Schutzvorrichtungen (Conraths 2018, S. 172). 

Der Einsatz von Kopierschutzmaßnahmen wird auch als Digital Rights Management 

(DRM) bezeichnet (Imhof 2022: in Bisges: Handbuch Urheberrecht, Kap. 5, Rn. 500).

Games werden in der Regel mit mindestens einer Art von Kopierschutz ausgestattet, 

um zu verhindern, dass sie raubkopiert und bspw. als illegaler Download im Internet 

zur Verfügung gestellt werden (Conraths 2018, S. 171). Um ein Game zu kopieren, sei 

es auch eine legale Vervielfältigung, muss dieser Kopierschutz umgangen werden,   

d. h. „entweder er wird zerstört oder intakt mitkopiert“ (Lange 2020, S. 126). Dies ist 

in den meisten Fällen illegal, es sei denn die Rechteinhaber*innen stimmen dem zu 

(§ 95a Abs. 1 UrhG). Der Grund dafür ist, dass der Kopierschutz allein nicht ausreicht, 

um das Videospiel vor Raubkopierer*innen zu schützen. Diesen gelingt es trotz 

technischer Herausforderungen nämlich meist, den Schutz zu umgehen. § 95a UrhG 

dient hierbei als zusätzlicher Schutz (Conraths 2018, S. 171). Darin ist nicht nur 

geregelt, dass das Umgehen des Kopierschutzes ohne Zustimmung der Rechteinha-

ber*innen illegal ist; auch das Herstellen, Einführen, Verbreiten, Verkaufen, Vermie-

ten sowie Bewerben von Umgehungsvorrichtungen ist laut § 95a Abs. 3 UrhG in 

Deutschland verboten (siehe auch Conraths 2018, S. 171). Gleiches gilt für Bestand-

teile solcher Vorrichtungen (§ 95a Abs. 3 UrhG). Dabei dürfen die technischen 
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Schutzmaßnahmen allerdings nicht jene Nutzungen, die durch die Schrankenbestim-

mungen gesetzlich erlaubt sind, verhindern (§ 95b UrhG; Conraths 2018, S. 171). Ein 

Beispiel hierfür bildet der barrierefreie Zugang: Haben bspw. Menschen mit Seh- 

oder Lesebehinderung rechtmäßig Zugang zu einem Werk, müssen ihnen durch die 

Rechteinhaber*innen die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um 

Vervielfältigungen zum Zweck der Umwandlung in ein barrierefreies Format anferti-

gen zu können (§ 95b Abs. 1 und § 45b UrhG).

5 Was dürfen Kulturerbe-Einrichtungen?

Dank einschlägiger Schrankenregelungen haben Kulturerbe-Einrichtungen besonde-

re Befugnisse, um ihren Aufgaben angemessen nachkommen zu können. Dieser 

Abschnitt soll mit Bezug auf die vorherigen Erläuterungen einen Überblick über das 

geben, was privilegierte Institutionen bezüglich der Erhaltung von Videospielen 

dürfen und wo es zu Problemen kommen kann. Zu Beginn wurde bereits auf die 

Schwierigkeit eingegangen, Games in eine eindeutige Werkkategorie einzuordnen. 

Um herausarbeiten zu können, was im Zusammenhang mit Games erlaubt ist und 

was nicht, ist es aber notwendig zu wissen, ob Games in der Rechtsprechung als 

geschützte Werke nach § 2 UrhG oder zusätzlich auch als Computerprogramme nach 

§ 69a UrhG interpretiert werden. Imhof kommt zu dem Schluss, dass es am sichers-

ten ist, sich an beiden Regelungen zu orientieren (Imhof 2022: in Bisges: Handbuch 

Urheberrecht, Kap. 5, Rn 330).

Dass privilegierte Institutionen Vervielfältigungen verwaister Werke in ihrem Be-

stand nach einer sorgfältigen, aber ergebnislosen Suche nach den Rechteinhaber*in-

nen vornehmen dürfen, wurde bereits erläutert. Laut § 60e Abs. 1 und Abs. 6 UrhG 

dürfen öffentlich zugängliche Bibliotheken und laut § 60f Abs. 1 und Abs. 3 UrhG 

auch Archive, Einrichtungen im Bereich des Film- und Tonerbes, öffentlich zugängli-

che Museen und Bildungseinrichtungen im Sinne von § 60a Abs. 4 UrhG aber auch 

Vervielfältigungen der Werke in ihrem Bestand anfertigen, wenn dies ihrer Erhaltung 

dient, „auch mehrfach und mit technisch bedingten Änderungen“ (§ 60e Abs. 1 

UrhG). Es bedarf für einen solchen Vervielfältigungsvorgang somit keiner Erlaubnis 

der Rechteinhaber*innen. Aufgrund des § 69d Abs. 2 UrhG gilt dies auch für Soft-

ware; somit gibt es für Videospiele zumindest im Falle erlaubter Vervielfältigungen 

durch Kulturerbe-Einrichtungen Klarheit (Imhof 2022: in Bisges: Handbuch Urheber-

recht, Kap. 5, Rn. 363).8

Ist es einer Kulturerbe-Einrichtung nun gestattet, ein Videospiel zu vervielfältigen, 

kann sie bei der Umgehung des Kopierschutzes dennoch auf Probleme stoßen. 

Selbst wenn sowohl das Vervielfältigen als auch das Umgehen des Kopierschutzes 

8  Für im öffentlichen Interesse tätige Archive ist es nach § 60f Abs. 2 außerdem erlaubt, Werke zu 
kopieren, um sie daraufhin in ihren Bestand aufzunehmen, vorausgesetzt die Vorlage für die Kopie 
wird daraufhin gelöscht. Dies gilt wiederum nicht für Software, da § 69d Abs. 2 UrhG diesen Absatz 
nicht ausdrücklich nennt, ist also für Videospiele nicht relevant.
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gestattet ist, kann es aufgrund der Verbote in § 95a Abs. 3 UrhG schwierig sein, an 

die notwendigen Mittel zur Umgehung zu gelangen. Die Umgehung stellt des Weite-

ren oftmals eine große technische Herausforderung dar, zumal die Beschaffenheit 

der technischen Maßnahmen sich, ebenso wie die geschützten Programme, ständig 

verändern und ihre Zerstörung bspw. auch das Risiko einer Beschädigung des Wer-

kes in sich trägt (Klein und Whyte 2022, S. 201; Lange 2020, S. 126).

Zur Erhaltung und Archivierung bedürfen manche Games außerdem einer Bearbei-

tung. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen aber um Änderungen am Werk, die 

rein technisch bedingt sind. § 23 Abs. 3 UrhG legt fest, dass es für öffentliche Archive 

und Bibliotheken bei technisch bedingten Änderungen Ausnahmen gibt und ver-

weist damit u. a. auf den bereits erwähnten § 60e Abs. 1 UrhG. Es wurde bereits 

erläutert, dass bei Software jede Form der Umarbeitung eine Zustimmung der Rech-

teinhaber*innen erfordert (§ 69c Nr. 2 UrhG).

Eine Ausnahme bilden nicht verfügbare Werke: Kulturerbe-Einrichtungen dürfen 

Werke aus ihrem Bestand, die als nicht verfügbar gelten, vervielfältigen oder verviel-

fältigen lassen, wenn sie damit keine kommerziellen Ziele verfolgen (§ 61d Abs. 1 

UrhG). Die Rechteinhaber*innen können der Vervielfältigung jederzeit widerspre-

chen (§ 61d Abs. 2 UrhG). Laut § 69d Abs. 7 UrhG gelten diese Bestimmungen auch 

für Computerprogramme; Umarbeitungen sind ebenfalls erlaubt. Besonders ist an 

dieser Stelle vor allem Folgendes: Durch die an den §§ 69f Abs. 2-3 und 95a Abs. 4 

UrhG erfolgten Änderungen dürfen technische Schutzmaßnahmen seit 2021 in die-

sen Fällen von Kulturerbe-Einrichtungen umgangen werden, um die gesetzlich ein-

geräumten Nutzungen zu gewährleisten (Wandtke und Ostendorff 2021, Kap. 7,     

Rn. 55).

Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass Kulturerbe-Einrichtungen für den Zweck 

der Bestandserhaltung Vervielfältigungen von Videospielen herstellen dürfen. Bei 

bestimmten Bearbeitungen muss die Zustimmung der Rechteinhaber*innen einge-

holt werden, da für die Umarbeitung von Computerprogrammen nur im Falle nicht 

verfügbarer Werke eine Ausnahme gemacht wird. Auch die Umgehung des Kopier-

schutzes stellt ein Problem dar, da diese in den meisten Fällen nicht gestattet ist. Dies 

erfordert also weiterhin der Erlaubnis der Rechteinhaber*innen, selbst wenn die 

Vervielfältigung an sich gestattet ist. Die einzige Ausnahme gilt für nicht verfügbare 

Werke. Hier bedarf es keiner zusätzlichen Erlaubnis, um die erwähnten Handlungen 

im Zusammenhang mit der Erhaltung vorzunehmen, vorausgesetzt, das Werk befin-

det sich im Bestand der Kulturerbe-Einrichtung.

Es bleibt festzuhalten, dass es für Kulturerbe-Einrichtungen, die sich der Erhaltung 

von Games verschrieben haben, besonders wichtig ist, die zu erhaltenden Werke zu 

besitzen. Die gesetzlich erlaubten Nutzungen beziehen sich nämlich hauptsächlich 

auf die Möglichkeit der Bestandserhaltung. Gerade die Änderungen im Zusammen-
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hang mit der Umgehung des Kopierschutzes bei nicht verfügbaren Werken können 

entsprechenden Einrichtungen die Arbeit erleichtern. In den Besitz nicht verfügbarer 

Werke zu gelangen, kann sich allerdings als schwierig erweisen. Aus diesem Grund 

ist die Zusammenarbeit von Privatpersonen oder Vereinen mit Kulturerbe-Einrich-

tungen, etwa in Form von Spenden, besonders wichtig. Denn nur wenn entspre-

chende Einrichtungen die nicht verfügbaren Werke in ihrem Bestand haben, können 

sie von ihren rechtlichen Befugnissen Gebrauch machen und ihren Beitrag zur Siche-

rung des Games-Kulturerbes leisten. 
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